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I. Allgemeines

Mit Allgemeinem Rundschreiben Straßenbau (ARS) 
Nr. 04/2011 (Bezug Nr. 1.) wurde der „Leitfaden zum 
 Arbeitsstellenmanagement auf Bundesautobahnen“ 
 bekannt gegeben sowie die Meldung zur Baubetriebs-
planung vereinheitlicht. Die zugehörigen „Ausführungs-
hinweise zum Leitfaden zum Arbeitsstellenmanagement 
auf Bundesautobahnen“ enthalten ergänzende Hinweise 
zur Anwendung des Leitfadens, darunter ein überschlägi-
ges Bewertungsverfahren zur Abschätzung der verkehr-
lichen Auswirkungen einer Arbeitsstelle.

Der Leitfaden sieht die Bewertung der verkehrlichen Aus-
wirkungen von Arbeitsstellen mit Hilfe eines geeigneten 
Verfahrens grundsätzlich unter Einsatz IT-gestützter Sys-
teme vor. Mit dem ARS Nr. 04/2011 wurde die Entwick-
lung eines bundesweiten IT-Verfahrens zur verkehrlichen 
Bewertung und automatisierten Meldung im Rahmen der 

Baubetriebsplanung angekündigt, das sogenannte Ver-
kehrsanalysesystem (VAS). Dieses soll auch eine Zusam-
menführung und Vereinheitlichung mit den Meldungen im 
Rahmen des gemeinsamen Baustelleninformationssys-
tems des Bundes und der Länder (BIS) beinhalten.

Das VAS wurde im Auftrag des Bundesministeriums für 
Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) unter Federfüh-
rung der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) entwi-
ckelt und ist nun weitgehend fertiggestellt. Das VAS soll 
im Jahr 2020 seinen regulären Betrieb aufnehmen.

Das VAS ermöglicht auf Basis von Referenzganglinien der 
Verkehrsnachfrage eine verkehrliche Bewertung alter-
nativer Varianten geplanter Arbeitsstellen unter Berück-
sichtigung volkswirtschaftlicher Folgegrößen. Es ist mo-
dular aufgebaut und kann über eine geeignete DATEX 
 II-Schnittstelle von bestehenden IT-Systemen der Länder 
angesteuert werden. Dadurch ermöglicht das VAS die 
Weiterführung ländereigener Bearbeitungs- und Geneh-
migungsprozesse mit jeweils eigener länderspezifischer 
Software und gewährleistet eine automatisierte Baustel-
lenmeldung an das BMVI. Alternativ können die Arbeits-
stellen auch über einen Web-Client komfortabel direkt im 
VAS geplant, bewertet und gemeldet werden.

Zur datentechnischen Vereinheitlichung der Meldungen 
des BIS und Vermeidung von Mehrfacheingaben von Ar-
beitsstellen bietet das VAS zudem die Möglichkeit, BIS-
Meldungen direkt aus dem VAS an den Mobilitäts Daten 
Marktplatz (MDM) zu publizieren. Der bisher im Auftrag 
der BASt vorgehaltene BIS-Client zur manuellen Meldung 
von Baustellenmeldungen an das BIS wird mit Aufnahme 
des Wirkbetriebs des VAS (Phase III) eingestellt. Durch 
eine gemeinsame Datenhaltung geplanter und realisierter 
Arbeitsstellen stehen umfangreiche statistische Auswer-
temöglichkeiten allen Anwendern in ihrem jeweiligen Zu-
ständigkeitsbereich zur Verfügung.

In den Entwicklungsprozess des VAS wurden die Länder 
intensiv durch Bund/Länder-Dienstbesprechungen, zu-
letzt am 10.04.2019 (Bezug Nr. 2.) und am 20./21.11.2019 
(vkt), sowie über Länderabfragen einbezogen. Ein projekt-
begleitender Arbeitskreis unter Beteiligung engagierter 
Länder begleitete zudem die Konzeption des VAS mit. Der 
erforderliche Anpassungsbedarf der IT-Systeme wurde 
im Rahmen eines im Mai 2019 durchgeführten Alphatests 
des VAS eruiert.

II. Meldung zur Baubetriebsplanung

Ich bitte Sie, die Meldung zur Baubetriebsplanung zu-
künftig mit dem VAS durchzuführen. Hierzu bitte ich, die 
mit ARS Nr. 04/2011 Ziffer IV. getroffenen Regelungen 
wie folgt anzuwenden.

Phase Beginn Beschreibung

I Beginn 
Probe-
betrieb

01.04.2020 –  Testen der Betriebsbereitschaft des 
Systems, seiner Rollen, Rechte und 
Prozesse durch alle Länder

–  Baubetriebsplanung kann über das 
VAS laufen

–  Listenblatt ist weiterzuführen



Phase Beginn Beschreibung 

II Beginn
Pilot-
betrieb

01.07.2020 –  Betrieb des VAS unter voller Last der 
Baustellenmeldungen aller Länder

–  Baubetriebsplanung soll i. d. R. 
über das VAS laufen

–  Listenblatt ist noch weiterzuführen

III Beginn 
Wirk-
betrieb

01.10.2020 –  Das VAS nimmt seine reguläre 
 Arbeit auf

–  Baubetriebsplanung muss über das 
VAS laufen

–  Listenblatt nicht mehr erforderlich

Der Beginn des Probebetriebs (Phase I) bietet sowohl den 
Anwendern als auch den Entwicklern die Möglichkeit, das 
VAS unter realen Bedingungen zu testen. Im Interesse 
einer möglichst großen Bandbreite an Anwendungsfällen 
bitte ich bereits in dieser Phase um aktive Nutzung des 
Systems parallel zum Arbeitsstellen-Listenblatt, welches 
zunächst noch in bisheriger Form weitergeführt wird.

Mit Beginn des Pilotbetriebs (Phase II) soll das VAS unter 
Volllast betrieben werden und die Rolle des Arbeitsstel-
len-Listenblatts übernehmen. Ich bitte daher, ab dieser 
Phase alle Arbeitsstellen über das VAS zu melden, das 
Arbeitsstellen-Listenblatt jedoch parallel noch zu über-
senden.

Mit Beginn des Wirkbetriebs (Phase III) nimmt das VAS 
seinen regulären Betrieb auf. Alle Arbeitsstellen bitte ich 
spätestens ab diesem Zeitpunkt ausschließlich über das 
VAS zu melden. Eine Übersendung des Arbeitsstellen-
Listenblatts ist nicht mehr erforderlich.

Entsprechend den bisherigen Regelungen bitte ich zu-
künftig mit dem VAS alle geplanten Arbeitsstellen auf 
Bundesautobahnen mit erforderlichen Verkehrsbeschrän-
kungen an 4 oder mehr Kalendertagen an das BMVI zu 
melden. Dabei bitte ich, die Meldungen so frühzeitig wie 
möglich vorzunehmen, spätestens jedoch zwei Monate 
vor Veröffentlichung der Ausschreibung. Aufgrund der 
Umstellung der Meldung vom Arbeitsstellen-Listenblatt 
auf eine automatisierte Meldung ist eine Beibehaltung des 
quartalsweisen Meldezyklus nicht mehr erforderlich. Das 
Ergänzungsblatt zum Listenblatt entfällt.

Informationen zu Vollsperrungen einzelner Fahrbeziehun-
gen sind insbesondere zur Plausibilisierung der Lkw-
Maut-Daten erforderlich. Das VAS kann Sperrungen re-
gelbasiert, aber nicht volkswirtschaftlich bewerten. 
Vollsperrungen in Ein- und Ausfahrten, Knotenpunkten 
oder Streckenabschnitten bitte ich daher auch ohne Er-
mittlung der volkswirtschaftlichen Kosten über das VAS 
zu melden.

Darüber hinaus können mit dem VAS auch Arbeitsstellen 
mit erforderlichen Verkehrsbeschränkungen von weniger 
als 4 Tagen geplant werden. Eine Planung von Arbeits-
stellen kürzerer Dauer ist mit ggf. eingeschränkter Funk-
tionalität des Systems grundsätzlich möglich. Eine Mel-
dung an das BMVI ist in diesen Fällen nicht erforderlich.

Das VAS ist so konzipiert, dass es vor Übermittlung der 
Baustellenmeldung an das BMVI eine Voransicht des Be-
wertungsergebnisses liefert. Alle bis dahin erstellten Be-
wertungen und Ausführungsvarianten dienen ausschließ-
lich der internen Planung und können auch nur von den 

mit den entsprechenden Rechten ausgestatteten Bear-
beitern oder Koordinatoren eingesehen werden. Hier-
durch ist es möglich, schon sehr frühzeitig grundsätzliche 
Überlegungen zur Baustellenverkehrsführung und zum 
Ausführungszeitraum durchzuführen, ohne bereits alle für 
eine Baustellenmeldung notwendigen Randbedingungen 
zu kennen. Erst mit aktiv angeschobener Meldung werden 
Daten an das BMVI übermittelt. Im Falle nicht zufrieden-
stellender Bewertungsergebnisse können Meldungen be-
gründend kommentiert und ggf. ergänzend zur Vorzugs-
variante um verworfene Alternativvarianten angereichert 
werden, wodurch der Abstimmungsaufwand aller Betei-
ligten reduziert werden kann. Ebenso können sich Koor-
dinatoren melde- und nicht meldepflichtige Arbeitsstellen 
im räumlichen und zeitlichen Kontext anzeigen lassen. Ich 
bitte, von diesen aufgezeigten Möglichkeiten aktiv Ge-
brauch zu machen.

III. Hinweise zur ArbeitsstellenID

Mit Schreiben vom 07.06.2017 (Bezug Nr. 3.) wurde die 
Veröffentlichung des deutschen DATEX II-Profils für Bau-
stellenmeldungen, Version 4.0, bekannt gegeben und die 
Einführung einer im DATEX II-Profil, Kap. 4.7, definierten 
25-stelligen Arbeitsstellen-ID für das VAS angekündigt. 
Die bisherige im Rahmen der Baubetriebsplanung ver-
wendete 9-stellige Nummer entfällt mit Einführung des 
VAS.

Die Verwendung länderinterner Nummerierungssysteme 
im Rahmen eigener IT-Anwendungen sowie für den Da-
tenaustausch mit dem VAS bleibt hiervon unberührt. So-
fern dem VAS keine länderinterne Nummerierung über-
geben wird, generiert das VAS für alle Arbeitsstellen die 
Arbeitsstellen-ID des DATEX II-Profils intern, wodurch die 
Einzigartigkeit aller IDs garantiert werden kann. Es ist je-
doch auch bei Nutzung einer länderinternen Nummerie-
rung unbedingt auf eine eindeutige und langfristig auch 
über einen Jahreswechsel hinaus konsistente ID zu ach-
ten. Eine einmal vergebene Nummer darf dabei nicht ein 
weiteres Mal vergeben werden. Im Interesse einer bun-
desweit einheitlichen und langfristig eindeutigen Numme-
rierung aller Arbeitsstellen wird die Verwendung der Ar-
beitsstellen-ID des DATEX II-Profils auch für diejenigen 
Arbeitsstellen empfohlen, die nicht im Rahmen der Bau-
betriebsplanung zu melden sind.

IV.

Hiermit bitte ich gemäß dem unter Ziffer II. beschriebenen 
Zeitrahmen die Meldung im Rahmen der Baubetriebspla-
nung und die Meldung im Rahmen des BIS zukünftig mit 
dem VAS durchzuführen. Die Regelungen zur Meldung 
zur Baubetriebsplanung nach dem ARS Nr. 04/2011 Ziffer 
IV. hebe ich hiermit auf. Ich bitte, mir von Ihrem Einfüh-
rungserlass eine Kopie zu übersenden.

Der Web-Client des VAS steht mit Beginn des Probebe-
triebs (Phase I) unter der Internetadresse www.verkehrs-
analysesystem.de zur Verfügung. Ich bitte, allen Anwen-
dern grundsätzlich die Voraussetzungen zur Anwendung 
des Web-Clients zu schaffen. Bei Verwendung eines län-
dereigenen IT-Systems weise ich darauf hin, ggf. noch 
ausstehende Anpassungen der IT-Systeme spätestens 
bis zum Beginn des Pilotbetriebs des VAS (Phase II) ab-
zuschließen. Die Autobahn GmbH des Bundes wird dies-



bezüglich keine Vorbereitungen für die IT-Systeme der
Länder treffen.

Technische Anfragen und Störungsmeldungen sowie 
grundsätzliche Hinweise bitte ich an den technischen 
Support (User Help Desk) des VAS unter vas-support@ 
bast.de oder an den Anrufbeantworter des Systems unter 
der Rufnummer 02204-43-9115 zu richten. Die initiale An-
forderung, Aktualisierung oder Löschung von Zugangs-
daten erfolgt ab dem 01.04.2020 ebenfalls über diese 
Kontaktmöglichkeit. Bis zum Beginn des Probebetriebs 
können Rückfragen und Abstimmungen auch weiterhin 
über das Funktionspostfach vas@bast.de vorgenommen 
werden.

Es ist vorgesehen, für das VAS Anwenderschulungen im 
Rahmen von zentralen Veranstaltungen und begleitet 
durch Webinare durchzuführen. Bitte ermöglichen Sie 
den zukünftig verantwortlichen Kollegen eine entspre-
chende Teilnahme.

Bundesministerium für
Verkehr und digitale Infrastruktur 

Im Auftrag
Dr. Stefan Krause

(VkBl. 2020 S. 90)
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